
 
 
 Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
 

 
 
Es informiert Sie: Marcel Wintgen  
Telefon: 02104/99-2805 
Fax: 02104/99-5803 
E-Mail: marcel.wintgen@kreis-mettmann.de 

 
 
  Mettmann, den 28.07.2010 
 
 
An die Mitglieder des  
Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
 
Einladung 
 
zur Sitzung des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
Sitzungstermin  Mittwoch, den 18.08.2010, 15:00 Uhr 
Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Goethestraße 23, 40822 Mettmann, Zimmer 2.035 
  
 
 
Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, benachrichtigen Sie bitte Ihre/n 
Vertreter/in. Des Weiteren bitte ich Sie aus organisatorischen Gründen, den/die og. An-
sprechpartner/in zu informieren. 
 
 
Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 
 1.  Formalien  
  
 1.1.  Eröffnung der Sitzung  
  
 1.2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
  
 1.3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
  
 1.4.  Feststellung der Tagesordnung  
  
 1.5.  Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 14.07.2010  
  
 2.  Informationen und Anfragen  
  
 2.1.  Informationen der Unteren Landschaftsbehörde für den Beirat 

 
Die Verwaltung bittet den Beirat um Vorschläge zur Neubeset-

 



zung des Landschaftswachtbezirks Neandertal. Der bisherige 
Mitarbeiter der Landschaftswacht hatte um Entlastung (z.B. Ver-
kleinerung des Bezirks) gebeten. Hierzu drängte sich im ersten 
Angang jedoch keine Lösung auf und so blieb die Bestellung bis-
her unverändert. Nun bittet der Mitarbeiter ausdrücklich darum, 
insgesamt von der Aufgabe entbunden zu werden. Somit wird eine 
Neubestellung für den gesamten Bezirk unumgänglich.  

   
 2.2.  Beantwortung von früheren Anfragen von Beiratsmitgliedern  
  
 2.3.  Neue Anfragen von Beiratsmitgliedern  
  
 2.4.  Bericht des Vorsitzenden  
  
 2.5.  Bericht über getroffene Entscheidungen des Vorsitzenden an Stel-

le des Beirates 
 

  
 2.6.  Hinweise auf kommende Sitzungen  
  
 2.7.  Sonstiges  
  
 3.  Befreiungsverfahren (Beteiligung gem. § 69 Abs. 1 LG NRW)  
  
 3.1.  Temporäre Straßenverbreiterung zur Baustellenerschließung BAB 

44, Bau.km 14+513 bis 23+708 
63/028/2010 

  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
 
Dr. Bruckhaus 
 


